
Familie/Lebensunterhalt 

für behindertes Kind 
Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied: 
Zahlt das Sozialamt an ein volljähriges behindertes Kind Hilfe zum
Lebensunterhalt, gelten diese Leistungen bei der Besteue-rung der
Eltern als anrechenbare Bezüge des Kindes. 
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